
INTERESSENGEMEINSCHAFT VENEKOTENSEE e. V. 
 

Vorstand: Brigitte Kürbis - Sylvia Mansel- Monika Kaufmann-Claudia Arndt 

 

       Geschäftsstelle 
Venekotenweg 287 

41372 Niederkrüchten 
Telefon: 02163 – 3414827 

 E-Mail: info@ig-venekotensee.de 
                      www.ig-venekotensee.de 

 
 

Antrag auf freiwillige Mitgliedschaft  
 
 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft zur Interessengemeinschaft Venekotensee e.V. 
 
         

__________________________________________________________________________________________
Name/n       Vorname/n 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum      Telefonnummer/n 

 
     

__________________________________________________________________________________________
Anschrift      E-Mail-Adresse/n zum Zwecke der Informationsweitergabe 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen und beträgt derzeit 30,-- Euro 
jährlich. 
Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 1. Mai eines Jahres zu entrichten. Bei einem Beginn der Mitgliedschaft im Laufe 
eines Kalenderjahres ermäßigt sich der Mitgliedsbeitrag auf je ein Zwölftel des Jahresbeitrags und ist im 
Eintrittsmonat fällig. 

 
Der Beitrag ist entweder auf das Konto der Interessengemeinschaft Venekotensee e.V. 

 
Sparkasse Krefeld DE 92 3205 0000 0000 4944 50 

 
bei der Sprakasse Krefeld zu überweisen oder kann im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens gezahlt werden 
(bitte per e-mail anforden). 

 
Im Übrigen gilt für die Mitgliedschaft die Satzung der Interessengemeinschaft Venekotensee e.V., die im Internet 
auf www.ig-venekotensee.de  einsehbar ist. Auf Wunsch wird die Satzung in Papierform ausgehändigt. 

 
 
 

______________________________________ ___________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift/en 

 
 

Datenschutzerklärung - bitte zusätzlich unterschreiben - 
Die auf Seite 2 nachstehende Informationspflicht gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wurde 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
______ ____________________________________________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift/en 
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INTERESSENGEMEINSCHAFT VENEKOTENSEE e. V. 
 

Vorstand: Brigitte Kürbis - Sylvia Mansel- Monika Kaufmann-Claudia Arndt 

 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Erhebung der Daten 

 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO ist  
Interessengemeinschaft Venekotensee e.V. (IGV) 
Venekotenweg 287 
41372 Niederkrüchten 
T. 02163- 3414 827 
info@ig-venekotensee.de 
www.ig-venekotensee.de 
Vorstand:  

             Brigitte Kürbis, Sylvia Mansel, Monika Kaufmann, Claudia Arndt  
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

 
Die IGV verarbeitet folgende personenbezogene Daten: 
 
a) Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b DS-GVO) werden verarbeitet: 
 Name, Vorname, gegebenenfalls anderslautender Familienname, Geburtsdatum 
 Anschrift der Immobilie in Venekoten, gegebenenfalls anderslautende Rechnungsanschrift 
 Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
 Art der Nutzung der Immobilie (Eigennutzung, Vermietung, Ferienhaus/-wohnung) 
 Beginn der Mitgliedschaft. 

 
b) Zum Zwecke der Beitragsverwaltung und der Auszahlung von Erstattungen (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b DS-
GVO) werden verarbeitet: 
 Bankverbindung 
 Daten für SEPA-Lastschriftverfahren. 

 
c) Zum Zwecke der Informationsweitergabe (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO) werden Nachrichten an die E-
Mail-Adresse des Mitglieds versendet. 

 
d) Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/ von Veranstaltungen auf der Vereinswebseite 
der IGV und/oder an den schwarzen Brettern veröffentlicht. Dies erfolgt jedoch nur mit vorheriger Einverständnis-
erklärung hierzu. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO. Im Falle des Widerrufs der 
Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 

 
3. Speicherdauer 

 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie 
nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. 

 
4. Betroffenenrechte 

 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 
DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 
20 DS-GVO) zu. Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit 
zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

  
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde der Länder oder 
beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Graurheindorfer Str. 131, 53117 
Bonn zu. 
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